
 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0580/2018/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 22.11.2018 

Bearbeiter: Manuela Farr AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

05.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 12.12.2018 öffentlich 

 

Anpassung der Frischwassergebühren für das Jahr 2019 
 
Sachverhalt: 
Die letzte Anpassung der Frischwassergebühren für die Gemeinde Heidgraben er-
folgte zum 1. Januar 2018. Die Zusatzgebühr wurde von 1,70 €/m³ auf 1,32 €/m³ ge-
senkt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gebührenausgleichsrücklage Frischwasser der Gemeinde Heidgraben verfügte 
zum 31.12.2017 über einen Bestand in Höhe von 84.583,82 €. Vorhandene Mehrein-
nahmen werden einer Gebührenausgleichsrücklage zugeführt und sollen innerhalb 
von 3 Jahren an die Gebührenzahler ausgeglichen werden. 
Die Gebührenkalkulation für 2018 sah eine Reduzierung der Frischwassergebühr auf 
1,32 €/m³ und die gleichzeitige Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrücklage 
in Höhe von voraussichtlich 23.200 € vor. 
Der noch verbleibende Bestand der Gebührenausgleichsrücklage ermöglicht, dass 
die Frischwassergebühr auch für das Folgejahr weiterhin mit dem reduzierten Ge-
bührensatz von 1,32 €/m³ festgesetzt wird.  
Auf diese Weise wird die Gebührenausgleichsrücklage in den Folgejahren weiter ab-
gebaut und die Frischwassergebühr auch für das Jahr 2019 mit dem reduzierten Ge-
bührensatz unverändert beibehalten. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Entfällt 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
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Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen /Die Gemeindevertre-
tung nimmt zur Kenntnis, dass der Gebührensatz für  die Frischwasserzusatzgebühr 
für das Jahr 2019 mit 1,32 €/m³ unverändert beibehalten wird. Für das Jahr 2020 ist 
eine erneute Kalkulation der Frischwassergebühren vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
 
 
 



 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0574/2018/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 13.11.2018 

Bearbeiter: Manuela Farr AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

05.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 12.12.2018 öffentlich 

 

Anpassung der Abwassergebühr für das Jahr 2019 
 
Sachverhalt: 
Die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung für die Gemeinde Heidgraben wur-
den zuletzt zum 01.01.2018 angepasst. Dabei wurde die nach der Abwassermenge 
bemessenen Zusatzgebühren von 2,50 €/m³ auf 2,40 €/m³ geändert.  
 
Die für jede Wohneinheit erhobene Grundgebühr blieb unverändert bei monatlich 
5,00 € je Einheit. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
In den vergangenen Jahren haben sich die Gesamtausgaben des Unterabschnittes 
Schmutzwasserbeseitigung unwesentlich verändert, so dass die Einnahmen und 
Ausgaben 2019 nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr anzupassen sind. 
 
Der Jahresabschluss 2016 hat eine Mehreinnahme im Bereich der Schmutzwasser-
gebühren ergeben. Anders jedoch der Jahresabschluss 2017, welcher eine Minder-
einnahme ausweist.  
 
Die Gebührenausgleichsrücklage der Schmutzwasserbeseitigung wies zum 
31.12.2017 einen Bestand in Höhe von 84.518,44 € aus. Mehreinnahmen fließen in 
die Gebührenausgleichsrücklage und sind laut Kommunalabgabengesetz Schleswig-
Holstein innerhalb der nächsten 3 Jahre an die Gebührenzahler auszugleichen und 
bei der Gebührenkalkulation entsprechend zu berücksichtigen. Bei der Gebührenkal-
kulation 2019 fließt daher als Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage ein 
Betrag in Höhe von 28.100 € (ein Drittel des Rücklagenbestandes) ein.  
 
Aus der Gebührenkalkulation für 2019 ergibt sich bei einer unveränderten monatli-
chen Grundgebühr von 5,00 € je Wohneinheit eine Zusatzgebühr in Höhe von  
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2,35 €/m³. Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Zusatzgebühr zum 01.01.2019 ent-
sprechend anzupassen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren werden aufgrund der Gebührenkalkulation 
für die Schmutzwassergebühren 2019 in den Haushaltsplanentwurf 2019 zur Haus-
haltsstell 70000.110000 eingestellt. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen nimmt die Gebührenkal-
kulation zur Kenntnis und empfiehlt der Gemeindevertretung, die nach der Abwas-
sermenge bemessene Zusatzgebühr auf 2,35 € je Kubikmeter ab dem 01.01.2019 
anzupassen. 
 
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbesei-
tigung der Gemeinde Heidgraben (Beitrags- und Gebührensatzung) ist entsprechend 
zu ändern. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
Gebührenkalkulation  
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Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0579/2018/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 22.11.2018 

Bearbeiter: Manuela Farr AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

05.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 12.12.2018 öffentlich 

 

1. Nachtragssatzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für 
die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Heidgraben (Beitrags- und 
Gebührensatzung) 
 
Sachverhalt: 
In der Beitrags- und Gebührensatzung fehlt es an einer gültigen Ablösebestimmung. 
Daher ist es notwendig, eine Nachtragssatzung zu erlassen. Darüber hinaus ergibt 
sich durch die Gebührenkalkulation eine Änderung der Zusatzgebühr, welche eine 
Anpassung der Satzung ebenfalls notwendig macht.   
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Es wurde der § 7a eingefügt, der sich auf die Ablösung von Beitragsansprüchen be-
zieht.  
  
Der Paragraf dient dazu vor Entstehung der Beitragspflicht den Beitragsanspruch im 
Ganzen durch Vertrag zwischen dem Beitragspflichtigen und der Gemeinde in Höhe 
des voraussichtlich entstehenden Anspruches abzulösen. Für die Berechnung des 
Ablösebetrages gelten die Bestimmungen der Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Heidgraben 
(Beitrags- und Gebührensatzung). 
 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die ermittelten Gebührensätze zur Kenntnis zu 
nehmen sowie den weiteren Änderungen in den §§ 7a und 12 der Beitrags- und Ge-
bührensatzung zuzustimmen. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren werden aufgrund der Gebührenkalkulation 
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für die Schmutzwassergebühren 2019 in den Haushaltsplanentwurf 2019 zur Haus-
haltsstelle 70000.110000 eingestellt. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemein-
devertretung, die 1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Heidgraben (Beitrags- 
und Gebührensatzung) zu beschließen  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
  
 
 
Anlagen: 
1. Nachtragssatzung  
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